Stand: 24.06.2026 08:52:59
Vorgangsmappe fur die Drucksache 19/10006

"Wirtschaftlichkeit, Vertragskonditionen und Auslastung der Asylunterkunft im ehemaligen
Ara-Hotel Ingolstadt"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/10006 vom 16.03.2026



Bayerischer
Landtag

19. Wahlperiode 16.03.2026 Drucksache 1 9/ 1 0006

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Oskar Lipp AfD
vom 14.01.2026

Wirtschaftlichkeit, Vertragskonditionen und Auslastung der Asylunterkunft im
ehemaligen Ara-Hotel Ingolstadt

Die Nutzung des ehemaligen Ara-Hotels als Asylunterkunft ist mit erheblichen fiska-
lischen Verpflichtungen verbunden. Angesichts einer potenziell langfristigen Bindung
von Steuergeldern tber 15 Jahre hinweg besteht ein dringendes 6ffentliches Interesse
an der Transparenz iber Mietpreise, die tatsachliche Auslastung und die vertraglichen
Méglichkeiten zur Beendigung dieses Engagements, falls der Bedarf sinkt oder die
Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.

Die Staatsregierung wird gefragt:

11 Wie lautet das genaue Datum des Vertragsbeginns? 3

1.2 Wie lang ist die regular vereinbarte Vertragslaufzeit fir die Anmietung
des ehemaligen Ara-Hotels durch die Regierung von Oberbayern? 3

21  Wie hoch belauft sich die jahrliche Miete (bruttokalt) fir das gesamte

O K e 3
2.2 Ist die Miete, die an den Vermieter zu bezahlen ist, unabhangig von

der Anzahl der tatsdchlichen Belegung? 3

2.3 Welche Nebenkostenpauschalen wurden zusatzlich vereinbart (bitte
nach den einzelnen Posten aufgliedern)? 3

3. Wie hoch waren im vergangenen Kalenderjahr die durch den Freistaat
Bayern getragenen Reparatur- und Instandsetzungskosten (bitte auf-
geschlisselt nach baulichen MaRnahmen und Beseitigung von etwai-
gen Vandalismusschaden)? 3

41  Welche spezifischen Klauseln enthalt der Mietvertrag bezlglich einer
frihzeitigen Kindigung oder eines Rucktritts vor Ablauf der kolpor-
tierten Mietdauer von 15 Jahren? 4

4.2  Unter welchen rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen kann die
Regierung von Oberbayern vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen? 4

51  Wie hoch ist die offizielle maximale Auslastungskapazitat der verflig-
baren Quartiere der Unterkunft? 4
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5.2

5.3

7.1

7.2

Wie viele Personen waren im monatlichen Durchschnitt des letzten
Jahres tatsachlich dort untergebracht?

Wie bewertet die Staatsregierung die Differenz zwischen Vorhaltung
und tatsachlicher Belegung unter Effizienzgesichtspunkten?

Wie hat sich die Belegungssituation im Objekt Stand jetzt (Stichtag:
12.01.2026) im Vergleich zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme entwickelt
(bitte genau erklaren)?

Welche Kosten fielen im gesamten Abrechnungszeitraum seit In-
betriebnahme (Stichtag: 12.01.2026) fiir externe Sicherheitsdienstleis-
ter an?

Welche Kosten fielen im gesamten Abrechnungszeitraum seit Inbetrieb-
nahme (Stichtag: 12.01.2026) fir soziale Betreuung vor Ort an?

Inwieweit plant die Staatsregierung angesichts schwankender Zu-
weisungszahlen, die Nutzung des ehemaligen Hotels als Asylunter-
kunft bereits vor Ende der regularen Laufzeit zu beenden bzw. umzu-
widmen?
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Antwort

des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration
vom 10.02.2026

11  Wie lautet das genaue Datum des Vertragsbeginns?

05.03.2025.

1.2 Wie lang ist die reguléar vereinbarte Vertragslaufzeit fiir die Anmietung
des ehemaligen Ara-Hotels durch die Regierung von Oberbayern?

15 Jahre.

21 Wie hoch belauft sich die jahrliche Miete (bruttokalt) fiir das gesamte
Objekt?

Das Gebaude wurde laut Regierung von Oberbayern zu einem Mietzins angemietet,
welcher sich an der ortsiiblichen Vergleichsmiete in Ingolstadt (rund 11,50 bis 16,50
Euro monatliche Kaltmiete pro gm) orientiert. Uber die exakte Héhe des Mietzinses
kann auch unter Berucksichtigung der Bedeutung des parlamentarischen Fragerechts
(Art. 13 Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 Satz 1 Bayerische Verfassung — BV) keine noch wei-
ter gehende Auskunft erteilt werden, da hier grundrechtlich geschitzte Belange sowie
Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse Dritter betroffen sind. Dartber hinaus kénnte
eine Angabe der exakten Héhe des Mietzinses die kiinftige Verhandlungsposition
der Unterbringungsverwaltung gegenuber potenziellen Vertragspartnern schwachen.

2.2 Ist die Miete, die an den Vermieter zu bezahlen ist, unabhangig von
der Anzahl der tatsachlichen Belegung?

Die zustandige Regierung von Oberbayern hat im Mietvertrag eine Grundmiete fur
das Gebaude vereinbart, also unabhangig von der Anzahl der tatséchlichen Belegung.

2.3 Welche Nebenkostenpauschalen wurden zusatzlich vereinbart (bitte
nach den einzelnen Posten aufgliedern)?

Es wurde im Mietvertrag eine Nebenkostenpauschale fur die Positionen aus §2 Be-
triebskostenverordnung (BetrKV) vereinbart. Ausgenommen hiervon sind lediglich
die verbrauchsabhangigen Nebenkosten (Strom-, Wasser- und Heizkosten), welche
direkt zwischen der Regierung von Oberbayern und den Versorgungsunternehmen
abgewickelt werden.

3. Wie hoch waren im vergangenen Kalenderjahr die durch den Frei-
staat Bayern getragenen Reparatur- und Instandsetzungskosten
(bitte aufgeschliisselt nach baulichen MaBnahmen und Beseitigung
von etwaigen Vandalismusschaden)?

Im Kalenderjahr 2025 sind laut der Regierung von Oberbayern Reparatur- und In-
standsetzungskosten fir bauliche Maflnahmen in Héhe von 1.007,46 Euro entstanden.

Es sind im Kalenderjahr 2025 keine Vandalismusschaden entstanden.
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41 Welche spezifischen Klauseln enthélt der Mietvertrag beziiglich einer
frihzeitigen Kiindigung oder eines Riicktritts vor Ablauf der kolpor-
tierten Mietdauer von 15 Jahren?

4.2 Unter welchen rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen kann
die Regierung von Oberbayern vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen?

Die Fragen 4.1 und 4.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.

Es sind keine entsprechenden spezifischen Klauseln im Mietvertrag enthalten.

5.1 Wie hoch ist die offizielle maximale Auslastungskapazitit der ver-
fligbaren Quartiere der Unterkunft?

Nach der aktuellen Einteilung der Zimmer hat die Asylunterkunft 104 Bettplatze.

5.2 Wie viele Personen waren im monatlichen Durchschnitt des letzten
Jahres tatsachlich dort untergebracht?

Eine solche durchschnittliche Belegungszahl liegt dem Staatsministerium des Innern,
fur Sport und Integration (StMI) nicht statistisch auswertbar vor und kann, auch unter
Bertucksichtigung der Bedeutung des parlamentarischen Fragerechts (Art. 13 Abs. 2,
16a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV), nicht mit verhaltnismaRigem Verwaltungsaufwand er-
mittelt werden.

5.3 Wie bewertet die Staatsregierung die Differenz zwischen Vorhaltung
und tatsachlicher Belegung unter Effizienzgesichtspunkten?

Um Asylunterkiinfte méglichst wirtschaftlich zu betreiben, ist grundsatzlich jeder vor-
handene und tatsachlich zur Verfligung stehende Platz zu nutzen. Eine gezielte Vor-
haltung von nicht genutzten Bettplatzen gibt es daher nicht. Eine hundertprozentige
Auslastung der vorhandenen Bettplatze kann in der Praxis allerdings regelmaRig nicht
erreicht werden, weil z. B. Zimmer wegen Sanierungen aktuell nicht belegbar sind oder
weil etwa ein von einer dreikdpfigen Familie belegtes Vierbettzimmer nicht mit einer
weiteren, fremden Person belegt wird. Im Ubrigen werden etwaige Uberkapazitaten in
Zeiten sinkender Asylzugange wie aktuell aufgrund der durch die Bundes- und Staats-
regierung erreichten erfolgreichen Asylwende systematisch abgebaut.

6. Wie hat sich die Belegungssituation im Objekt Stand jetzt (Stichtag:
12.01.2026) im Vergleich zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme entwickelt
(bitte genau erkladren)?

Zum Stand 12.01.2026 waren in der Gemeinschaftsunterkunft in Ingolstadt, Schollstra-
Re 31 Personen untergebracht. Ein Vergleich mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme
hat keine Aussagekraft, da Unterklinfte typischerweise erst mit der Inbetriebnahme
sukzessive belegt werden.
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71 Welche Kosten fielen im gesamten Abrechnungszeitraum seit In-
betriebnahme (Stichtag: 12.01.2026) fiir externe Sicherheitsdienst-
leister an?

Uber die Hohe der Kosten fir externe Sicherheitsdienstleister kann auch unter Be-
ricksichtigung der Bedeutung des parlamentarischen Fragerechts (Art. 13 Abs. 2,
16a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV) keine Auskunft erteilt werden, da hier grundrechtlich ge-
schutzte Belange sowie Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse Dritter betroffen sind.
Durch eine Beantwortung entstiinde eine Vergleichbarkeit, aus der riickgeschlossen
werden kdnnte, welche Unterkinfte unter Umstanden einen geringeren Schutz haben.
Dies wirde ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, da daraus riickgeschlossen
werden kdnnte, welche Einrichtungen keinen besonderen Schutz durch Sicherheits-
dienste haben. Insoweit geht der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der
Beschaftigten der Einrichtungen vor. Darlber hinaus kdnnte eine Angabe der HOhe
der Kosten die kinftige Verhandlungsposition der Unterbringungsverwaltung gegen-
Uber potenziellen Vertragspartnern schwachen.

7.2 Welche Kosten fielen im gesamten Abrechnungszeitraum seit In-
betriebnahme (Stichtag: 12.01.2026) fiir soziale Betreuung vor Ort
an?

Eine soziale Betreuung fir die Bewohnerschaft wurde von der Regierung von Ober-
bayern, wie in der Anschlussunterbringung Ublich, zu der auch die Gemeinschafts-
unterkunft in Ingolstadt, Schollstral3e zahlt, nicht gesondert beauftragt.

Die Bewohner werden jedoch im Rahmen der durch die Beratungs- und Integrations-
richtlinie des Freistaates Bayern geforderten Fliichtlings- und Integrationsberatung
sozial betreut. Die verfligbaren Stellenanteile werden auf die Landkreise und kreis-
freien Stadte verteilt, um den Beratungsbedarf in der gesamten Gebietskulisse abzu-
decken. Ein fester Stundenanteil pro Unterkunft wird dabei vom StMI nicht vorgegeben.
Daher liegen dem StMI auch keine anteiligen Kosten fiir einzelne Unterklinfte vor und
kénnen, auch unter Berlicksichtigung der Bedeutung des parlamentarischen Frage-
rechts (Art. 13 Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV), nicht mit verhaltnismaRigem Ver-
waltungsaufwand ermittelt werden.

8. Inwieweit plant die Staatsregierung angesichts schwankender Zu-
weisungszahlen, die Nutzung des ehemaligen Hotels als Asylunter-
kunft bereits vor Ende der reguldren Laufzeit zu beenden bzw. um-
zuwidmen?

Es ist keine vorzeitige Vertragsbeendigung geplant.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal Gberpruft. Die korrekte Zitierweise liegt in
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit kbnnen Internetadressen verkiirzt dargestellt sein.
Die vollstandige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusatzlich ist diese als Fulnote vollstandig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und
der Ausschusse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsubersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen
zur Verfigung.


http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen

	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/10006 vom 16.03.2026
	1.1	Wie lautet das genaue Datum des Vertragsbeginns?
	1.2	Wie lang ist die regulär vereinbarte Vertragslaufzeit für die Anmietung des ehemaligen Ara-Hotels durch die Regierung von Oberbayern?

	2.1	Wie hoch beläuft sich die jährliche Miete (bruttokalt) für das gesamte Objekt?
	2.2	Ist die Miete, die an den Vermieter zu bezahlen ist, unabhängig von der Anzahl der tatsächlichen Belegung?
	2.3	Welche Nebenkostenpauschalen wurden zusätzlich vereinbart (bitte nach den einzelnen Posten aufgliedern)?

	3.		Wie hoch waren im vergangenen Kalenderjahr die durch den Freistaat Bayern getragenen Reparatur- und Instandsetzungskosten (bitte aufgeschlüsselt nach baulichen Maßnahmen und Beseitigung von etwaigen Vandalismusschäden)?
	4.1	Welche spezifischen Klauseln enthält der Mietvertrag bezüglich einer frühzeitigen Kündigung oder eines Rücktritts vor Ablauf der kolportierten Mietdauer von 15 Jahren?
	4.2	Unter welchen rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen kann die Regierung von Oberbayern vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen?

	5.1	Wie hoch ist die offizielle maximale Auslastungskapazität der verfügbaren Quartiere der Unterkunft?
	5.2	Wie viele Personen waren im monatlichen Durchschnitt des letzten Jahres tatsächlich dort untergebracht?
	5.3	Wie bewertet die Staatsregierung die Differenz zwischen Vorhaltung und tatsächlicher Belegung unter Effizienzgesichtspunkten?

	6.		Wie hat sich die Belegungssituation im Objekt Stand jetzt (Stichtag: 12.01.2026) im Vergleich zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme entwickelt (bitte genau erklären)?
	7.1	Welche Kosten fielen im gesamten Abrechnungszeitraum seit Inbetriebnahme (Stichtag: 12.01.2026) für externe Sicherheitsdienstleister an?
	7.2	Welche Kosten fielen im gesamten Abrechnungszeitraum seit Inbetriebnahme (Stichtag: 12.01.2026) für soziale Betreuung vor Ort an?

	8.		Inwieweit plant die Staatsregierung angesichts schwankender Zuweisungszahlen, die Nutzung des ehemaligen Hotels als Asylunterkunft bereits vor Ende der regulären Laufzeit zu beenden bzw. umzuwidmen?
	Hinweise des Landtagsamts


